
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

32 - Ordnungsamt 

 

 

Betrifft: Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Eberswalde 

(Straßenordnung) 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in der Anlage 1 beigefügte 

„Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit  

und Ordnung im Gebiet der Stadt Eberswalde – Straßenordnung –“.  

 
 

Eberswalde, den 28.06.2023 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   

 

 

 

Beschluss-Nr. 

41/400/23 

 
zu DB/Vorlage   BV/0867/2023

 
 

Datum           27.06.2023 
                 

                       Stadtverordnetenversammlung

  

beschlossen in öffentlicher Sitzung 


